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 Veröffentlicht am 15.07.2021

Norm

PVG §10 Abs4

Schlagworte

Beratung mit DL; Umsetzung des Beratungsverlangens; Absehen des DL von der Beratung

Rechtssatz

Die P icht des DL zur Beratung besteht nach der Rechtsprechung der PVAK, an der die PVAB unverändert festhält,

sogar bei unsubstanzierten Anträgen (PVAK 31.03.2003, A 42-PVAK/02), wobei sich die Beratung mit dem DA dann auf

die Erörterung dieses Umstandes beschränken kann.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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